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Kleine Anfrage 1672 
 
des Abgeordneten Nicolaus Kern   PIRATEN 
 
 
 
Landesförderung des Atomkraftwerksbetreibers, der für den THTR 300 in Hamm-
Uentrop verantwortlich ist – Möglichkeit die Förderung zu streichen 
 
 
 
Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Gesellschafter der Hochtemperatur-
Kernkraft GmbH (HKG) haben sich in einem Rahmenvertrag sowie in zwei weiteren Ergän-
zungsvereinbarungen auf eine geordnete Restabwicklung des Atomkraftwerkes THTR 300 
geeinigt. 
 
Im Haushalts- und Finanzausschuss in seiner 28. Sitzung am 04.07.2013 hat das Finanzmi-
nisterium erklärt, dass die zweite und der Entwurf der dritten Ergänzungsvereinbarung zum 
Rahmenvertrag einen Haushaltsvorbehalt enthalten. Es hat dabei weiter ausgeführt, dass 
das Land die Ergänzungsvereinbarungen mit dem Atomkraftwerksbetreiber und seinen Ei-
gentümern nicht verletzt hätte, wenn es keine Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt hätte. 
Inwiefern der Rahmenvertrag dadurch verletzt worden wäre, ist noch nicht geklärt. 
 
In der 31. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 19.09.2013 hat der Finanzmi-
nister erklärt, dass die 3. Ergänzungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet ist. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Ist es rechtlich möglich, zu einer anderen Aufteilung der Kosten der Stilllegung des 

Atomreaktors THTR 300 als in dem Entwurf der 3. Ergänzungsvereinbarung vorgese-
hen zu kommen? 

 
2. Gibt es neben dem Rahmenvertrag und den Ergänzungsvereinbarungen weitere Ver-

einbarungen zwischen dem Land und der HKG oder ihren Eigentümern bezüglich des 
Atomkraftwerks THTR 300 in Hamm-Uentrop? 

 
3. Übernimmt das Land mit Unterzeichnung der 3. Ergänzungsvereinbarung neue Ver-

pflichtungen?  
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4. Würde das Land den Rahmenvertrag mit der HKG, den Rheinisch-Westfälischen Elekt-
rizitätswerken (RWE) und anderen Eigentümern der HKG verletzen, wenn es 2014 bis 
2022 keine Mittel dem Atomkraftwerksbetreiber HKG zur Verfügung stellen würde? 

 
5. Ist die folgende Sachverhaltsdarstellung korrekt (bitte begründen)? 

Die Verpflichtung des Landes aus dem Rahmenvertrag, ist nicht ausreichend bestimmt, 
um daraus eine Etatisierungspflicht des Landes abzuleiten. Andererseits beginge das 
Land aber Vertragsbruch, wenn es in den Jahren 2014 bis 2022 keine Mittel dem 
Atomkraftwerksbetreiber HKG zur Verfügung stellen würde.  

 
 
 
Nicolaus Kern 
 
 


